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Anmeldung zur Abfallentsorgung ab dem  
 

Angaben zum Grundstück: 
 

Straße, Hausnummer 
 
 
 
PLZ                          Ort 
 
 
 
ggf. Ortsteil 
 

 
 
 
 
 

Grundstücks- bzw. Wohnungseigentümer/in 
(Keine Mieter/Pächter) 
 

Firma / Familienname, Vorname 
 
 

 
Telefon:  ______________________________________ 
 

E-Mail:   _______________________________  
 

 Anschrift wie links                Abweichende Anschrift: 

 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

 
  Wohngrundstück 
 

Anzahl der gemeldeten 
Personen auf dem Grundstück: 
 

 Andres genutztes Grundstück 

 (z.B. Gewerbe) 

 Art der Nutzung: 

 
 
        Bei gemischt genutzten Grundstücken (z.B. Wohnung  
        und Gewerbebetrieb), bitte beides ankreuzen und  
        ausfüllen. 
Wegen der Gelben Tonne wenden Sie sich bitte an die Fa. EWS - Tel.: 0800/5333888 
 

Nur wenn zutreffend ankreuzen: 

 Anbei sende ich Ihnen einen Antrag auf Gewährung eines größeren Tonnenvolumens bei Inkontinenz 

 Anbei sende ich Ihnen einen Antrag auf Gewährung eines größeren Tonnenvolumens bei  

     Windelkindern 
 

 Die Hinweise unter Formulare zum Datenschutz habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
Datum:  Unterschrift des Eigentümers/ der Eigentümerin 

Restmülltonne 

Größe Stückzahl Zugelassen 

    80 l 
 

bis 3 Personen 

  120 l 
 

bis 5 Personen 

  240 l 
 bis 10 

Personen 

1100 l 
 bis 45 

Personen 

Papiertonne 
(gebührenfrei) 

Größe Stückzahl 

120 l 
 

240 l 
 

1100 l 
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Kontakt 
 

Telefon      09561 514-1325 
Fax                           09561 51489-1329 
 

E-Mail:  abfallgebuehren@landkreis-coburg.de 
 
 
   

 Auslieferung durch die Fa. 
Remondis, ca. in 10 Tagen 

 

  

 
 
 

 

 

 

Vergessen Sie nicht, das Formular „SEPA-Lastschriftmandat“ auszufüllen!  

Die Abbuchung der Gebühren erfolgt vierteljährlich (15. Februar / 15. Mai / 15. August / 15. November). Ohne SEPA - 
Lastschriftmandat sind die Gebühren vierteljährlich(15. Februar / 15. Mai / 15. August / 15. November) zu überweisen. 

  


